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Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Sehr geehrt██████████ , 

Ihre E -Mail vom 4. Februar  201 8   ist hier eingegangen. Sie beziehen sich darin auf eine Auskunft, 

die Sie vom Statistischen Bundesamt erhalten haben und fragen nach, ob dem Bundesverwaltungs-

gericht diese Information auch vorläge und wenn ja, welche Stelle diese I nformation übermittelt 

habe. 

Vorausschicken möchte ich Folgendes: Das Bundesverwaltungsgericht ist das oberste Gericht der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes 

(Informationsfreiheitsgesetz – IFG), auf  das Sie Ihre Informationsbitte ausdrücklich gründen, gilt 

für Behörden des Bundes. Auf Gerichte ist es nur insoweit anwendbar, als sie öffentlich -rechtliche 

Verwaltungsaufgaben – also insbesondere Aufgaben der Gerichtsverwaltung –  wahrnehmen (§ 1 

Absatz 1  Satz 2 IFG). Ihr Informationsanspruch kann deshalb nur insoweit bestehen, als er sich auf 

Informationen richtet, die das Gericht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Rech t-

sprechungstätigkeit erreicht haben. 

Zu Ihrer Frage: Sie selbst haben uns  die  genannten Informationen des Statistischen Bundesamtes 

übermittelt.  Bevor wir Ihre E -Mail erhielten, lag uns diese Auskunft des Statistischen Bundesamtes 

nicht vor.
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Herrn 
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Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Kathleen Ordnung 

Leiterin der Präsidialabteilung  


